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in lothrechten Muttergängen. Beide sehr ähnlich. Der Fraß an den

vielen dicht senkrecht unter einander stehenden Löchern kenntlich. Gegen—

mittel: Fangbäume im August und Entrinden. Im Eichennutzholz

wird namentlich ein Borkenkäfer, der gefürchtete kleine Wurm Bostri-

chus monógraphus oder der große Wurm, die Larve des größesten,

mit mächtigen Fühlern versehenen rothbraunen Bockkäfers Cerambyx
heros gefährlich; in jungen Aspen und Pappeln frißt die Larve

des großen gelb und schwarz punktirten Pappelbockkäfers, Sapérda
carcharias, oft mit der Larve des Wespenschwärmers Sésia apiförmis

zusammen; auf Erlen frißt der Erlenrüsselkäfer Cxptorhynchus.

(Curculio) läpäthi, schwarz mit breiter weißer Zeichnung, namentlich
auf Loden und Heistern, die im Juni möglichst tief abgeschnitten und

verbrannt werden müssen; auf Kiefern und Birken Brachydéres.

(Curculio) incänus, der grau bestäubte Rüsselkäfer, ein mittelgroßer

grauer Käfer, der massenhaft mit dem großen Rüsselkäfer gefangen wird.

Auf Pappeln, Erlen, Birken und Aspen fressen noch erheb-

lich folgende Blattkäferlarven, indem sie die Blätter skelettiren:

Chrysoméla (Lina) trémülae, blaßrother Käfer mit stahlblauem

Halsschilde, auf Aspenwurzelbrut sehr schädlich, Chrysomela (Gallerüca)
capréae kleiner, gelblich braun und die etwas größere stahlblaue Chry-

somela (Galleruca) alni auf Erlen und Birken, schließlich Chrysomela.

(Lina) popüli wie Chr. tremulae auf jungen Pappeln. Alle Arten

sammelt man als Käfer und Larven durch Ablesen, Abklopfen in Tücher

oder untergehaltene Schirme und Zerdrücken der Larven auf den Blättern,

die sich nicht — wie die empfindlichen Käfer — herabfallen lassen.

Um die oben beschriebenen schädlichen Waldinsekten genau kennen

zu lernen, genügt es nicht, sich deren Beschreibung einzuprägen; dazu

ist eine unmittelbare Anschauung nöthig, wie sie kleine Handsammlungen

bieten, die sich jeder Forstmann selbst in möglichst umfangreichem Maaße

mit den dazu gehörigen Fraßstücken anlegen sollte.

 #229.

Die nützlichen Lhiere.

Ihre Nützlichkeit besteht in der Vertilgung der schädlichen In-

sekten; sie schützen den Wald oft wirksamer als Menschen und müssen
deshalb vom Forstmann — wie bereits oben vielfach hervorgehoben —

gehegt und geschont werden. Zu den nützlichen Thieren gehören fast
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alle Waldvögel mit Ausnahme des Falken, Habichts und Sperbers,

des Adlers und des Uhus, der Tauben, Finken, Waldhühner und

Reiher; besonders nützlich darunter sind die Höhlenbrüter, die Kletter—

und Singvögel. Zu ihrer Erhaltung schone man möglichst die alten

hohlen Bäume im Revier oder hänge Nistkästen aus. Nützliche Säuge—

thiere sind das Schwein, der Igel, der Dachs, der Maulwurf und die

Fledermäuse; bei Mäusefraß muß auch der Fuchs geschont werden;
ferner sind alle Amphibien mit Ausnahme der gefährlichen Giftschlangen

und von den Insekten die Raub-, Lauf= und Moderkäfer, die Schlupf-

wespen, Wegwespen, Mord= und Florfliegen, Libellen, Spinnen und

Ameisen nützlich.

II. Schaden durch Menschen.

8 230.

Allgemeines.

Es gehört zu den wichtigsten Dienstpflichten der Forstbeamten

den Wald gegen seinen event. Hauptfeind, den Menschen selbst, zu

schützen, welcher dem Walde durch unberechtigte Nutzungen oder Ueber-

schreiten der berechtigten Nutzungen, bös= oder muthwillig, aus Un-

kenntniß oder Unvorsichtigkeit auf alle mögliche Art und Weise Schaden

zufügt. Den Schutz des Waldes gegen Menschen nennt man Forst-

polizei; dieselbe gründet sich auf allgemein gültige Straf= oder Forst-

polizeigesetze (vergl. das hinten angeheftete Forstdiebstahls= und Forst-
und Feldpolizeigesetz) oder auf nur lokal gültige Forstverordnungen, von

denen sich der Beamte die genaueste Kenntniß verschaffen muß, um die

in jenen Gesetzen und Verordnungen gegen die Uebelthäter angedrohten

Strafen mit Hilfe des Richters oder der Behörden in Anwendung

bringen zu können.

A. Aebergriffe der Berechtigten.

8 231.

Wo die Wälder noch mit Berechtigungen Dritter (Servituten),

wie Holz-Weide= und vielseitigen Nebennutzungsberechtigungen belastet

sind oder wo einzelnen Menschen freiwillig derartige Nutzungen unent-

geltlich oder gegen Bezahlung gestattet sind, liegt die Gefahr nahe, daß
diese aus Eigennutz die berechtigten oder erlaubten Nutzungen über-
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